
Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten der 1. Bebauungsplanänderung
sowie der 1. Änderung der örtlichen Bauvorschriften

"Auf dem Friedrichsberg/Im Benzengärtle"

Der Gemeinderat der'Gerneinde Friesenheim hat am 28.11.2011 in öffentlicher Sitzung die 1.
Änderung des Bebauungsplans "Auf dem FriedrichsberglIm Benzengärtle", Ortsteil Heiligen-
zell, und die 1. Änderung der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Auf dem Fried-
richsberg/Im Benzengärtle", Ortsteil Heiligenzell, im vereinfachten Verfahrennach § 13 Bau-
gesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.

í Für den Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung und der Änderung der örtlichen Bau-
vorschriften ist der Übersichtsplan in der Fassung vom 28.11.2011 maßgebend. Er ergibt sich
aus folgendem Kartenausschnitt:



Die 1. Bebauungsplanänderung und die 1. Änderung der örtlichen Bauvorschriften "Auf
dem Friedrichsberg/Im Benzengärtle", Ortsteil Heiligenzell, treten mit der Bekanntma-
chung in Kraft (vgI. § 10 Abs. 3 BauGB). Gleichzeitig tritt der durch die 1. Änderung
des Bebauungsplans überlagerte Bereich des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans
"Auf dem Friedrichsberg/Im Benzengärtle" außer Kraft.

Jedermann krum die Bebauungsplanänderung und die Änderung der örtlichen Bauvorschriften
einschließlich Begründung während der üblichen Dienststunden beim Bürgermeisteramt Frie-
senheim, Rathaus II - Untere Baurechtsbehörde -, einsehen und über ihren Inhalt Auskunft
verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu berul-
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen,
wird hingewiesen.

Es wird daraufhingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1Nr. 1 - 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des§ 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes, ein nach § 214 Abs. 2a beachtlicher Fehler oder ein nach § 214 Abs.
3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soU, ist darzulegen.

Friesenheim, den 15. Dezember 2011

Armin Roesner
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung (GemO) beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 lmd 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich irmerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde Friesenheim geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

(


